
Grundlagen des bürgerlichen Rechts
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Dauer Periodizität

8 Wochen jedes Jahr

 

Qualifikationsziele

Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse im Allgemeinen Teils des Bürgerlichen Rechts. Dazu zählen insbesondere Kenntnisse über das

Zustandekommen von Verträgen, grundlegende Aspekte des Stellvertretungsrechts sowie Kenntnisse über die Nichtigkeit und Anfechtung

von Verträgen.

Lehrinhalte

- Willenserklärungslehre als Grundlage des Vertragsschlusses;

- Angebot und Annahme;

- Abgabe und Zugang von Willenserklärungen;

- Stellvertretung;

- Vertretung ohne Vertretungsmacht;

- Missbrauch der Vertretungsmacht;

- Anscheins- und Duldungsvollmacht;

- Formbedürftigkeit von Rechtsgeschäften;

- Nichtigkeit von Rechtsgeschäften aufgrund eines Formmangels, Heilung von Formmängeln;

- Sittenwidrigkeit von Rechtsgeschäften;

- Anfechtbarkeit von Willenserklärungen, Irrtümer;

- Grundzüge des Bereicherungsrechts (Leistungskondiktion).

Zur Begleitung der Selbststudienphase wird den Studierenden vor Modulstart ein „Fahrplan zum Selbststudium“ zur Verfügung gestellt,

welcher die Orientierung bzgl. der Inhalte (Lernvorbereitung) erleichtert und strukturiert durch die Lernphase (Lernhandlung) begleitet. Die

Phase der Lernreflektion wird durchgehend über die Online-Seminare sowie über ein Forum im Lernmanagementsystem Ilias begleitet.

Literatur

Kernliteratur:

Brox / Walker, Allgemeiner Teil des BGB (41. Auflage, Academia Iuris, Lehrbücher der Rechtswissenschaft, Vahlen)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Beck-Texte im dtv, 84. Auflage 2019

Modulaufbau

Nr Art Bezeichnung Dozent Std.

1 Seminaristische Vorlesung Grundlagen des BGB-AT 15

2 Online-Seminar Grundlagen des BGB-AT 4

3 Selbststudium - Lernvorbereitung Grundlagen des BGB-AT 8

4 Selbststudium - Lernhandlung Grundlagen des BGB-AT 56

5 Selbststudium - Lernreflektion Grundlagen des BGB-AT 16

6 Klausur Grundlagen des BGB-AT 1

Summe: 100

Leistungsnachweis

Klausur (100 %, 100 Punkte, 60 Minuten)
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